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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Gegen den Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche es aus föderalistischen
Gründen bei einem Postulat belassen wollte, überwies der Nationalrat auch eine
parlamentarische Initiative Goll (frap, ZH) mit konkreten Massnahmen zur Verbesserung
der Stellung von Opfern von Sexualdelikten im Strafermittlungsverfahren. Bereits in
der Sommersession hatte der Nationalrat eine Motion Goll (94.3210) als Postulat
überwiesen, welche ebenfalls Probleme mit dem Vollzug des neuen Sexualstrafrechts
monierte. Goll verlangte darin eine Abklärung darüber, ob nicht mit dem neuen
Sexualstrafrecht der Schutz von Kindern gegen sexuelle Ausbeutung generell abgebaut
worden sei. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1996
HANS HIRTER

Als Ergänzung zur Neuregelung der Verjährungsbestimmungen bei sexuellen Delikten
mit Kindern beantragte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats eine
Verbesserung des Schutzes dieser Opfer während des Ermittlungs- und
Gerichtsverfahrens. Sie tat dies in Ausführung einer 1996 vom Nationalrat grösstenteils
angenommenen parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH). Da die Strafrechtsordnung
noch in die Kompetenz der Kantone fällt, wurden die neuen Bestimmungen ins
Opferhilfegesetzes aufgenommen. Inhaltlich geht es insbesondere auch um den Schutz
vor psychischen Belastungen bei Befragungen und bei Gegenüberstellungen mit dem
Täter. Der Nationalrat hiess die Vorschläge oppositionslos gut. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Zu Jahresbeginn erinnerte die WAK des Nationalrats Bundesrat Koller in einem Brief an
sein im Vorjahr anlässlich der Überweisung der parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH)
abgegebenes Versprechen, den Vorentwurf für eine Revision des Kleinkreditgesetzes
noch vor Ende 1996 vorzulegen und forderte ihn auf, vorwärts zu machen. Im Juli
verlieh sie ihrer Forderung Nachdruck, indem sie eine Unterkommission mit der
Ausarbeitung eines eigenen Gesetzesentwurfs beauftragte. Im Spätherbst gab der
Bundesrat dann einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dieser sieht ein
siebentägiges Rücktrittsrecht für den Kreditnehmer vor. Für den Kreditgeber bringt es
die Verpflichtung, zu überprüfen, ob der Klient von seinem nichtpfändbaren
Einkommen her in der Lage wäre, den Kredit innerhalb von zwei Jahren
zurückzubezahlen, unabhängig davon, ob der Vertrag eine längere Laufzeit aufweist. Auf
die Festlegung eines Höchstzinssatzes im Gesetz verzichtet der Entwurf, hingegen
erteilt er der Regierung die Kompetenz, einen solchen auf dem Verordnungsweg zu
statuieren. Die Forderung, während der Laufzeit eines Kreditvertrags keinen zweiten
abschliessen zu dürfen, wurde nicht berücksichtigt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1997
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Das Parlament behandelte in seiner Herbstsession eine Reihe von Vorstössen, die auf
ein Splitting bei der Familienbesteuerung zielten. Mit einer parlamentarischen Initiative
verlangte Nationalrätin Vallender (fdp, AR) (Pa.Iv. 98.448), dass für das Einkommen von
Ehepaaren bei der direkten Bundessteuer in Zukunft der Steuersatz des halben
steuerbaren Einkommens angewendet wird. In ihren Augen ist es nicht gerechtfertigt,
dass mit der Heirat eine kostspielige steuerliche Mehrbelastung verbunden ist. Goll (sp,
ZH) wandte sich mit einer Minderheit der WAK-NR gegen das Begehren mit der
Begründung, Einverdienerehepaare mit hohem Einkommen würden dadurch gegenüber
Alleinstehenden und Konkubinatspaaren bevorzugt. Für die WAK-Mehrheit empfahlen
Cavadini (fdp, TI) und Widrig (cvp, SG), der Initiative Folge zu geben. Mit 70 zu 59
Stimmen folgte das Plenum diesem Antrag. Im Ständerat forderte Simmen (cvp, SO) mit
einer erfolgreichen Motion (Mo. 99.3378) die Erhöhung der Kinderabzüge sowie Abzüge
für die Kinderbetreuung durch Dritte bei der direkten Bundessteuer. Ebenfalls
angenommen wurde ein Postulat Spoerry (fdp, ZH) (Po. 99.3203), welches den
Bundesrat einlud, bei der Weiterbearbeitung der Vorschläge zur Familienbesteuerung
durch die Expertenkommission Locher auch eine Senkung der direkten Bundessteuer
bei gleichzeitiger Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ins Auge zu fassen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Finanzausgleich

Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament die im Vorjahr von der Regierung
vorgelegte Ausführungsgesetzgebung zur neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA). Sie umfasst Änderungen von insgesamt 30 Bundesgesetzen und regelt
das Stipendienwesen, die Eingliederung invalider Personen und die AHV-
Ergänzungsleistungen neu. Hauptinstrumente der NFA bilden die
Programmvereinbarungen und als finanzielles Gegenstück die Globalbeiträge: Im
Bereich der Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen regelt eine
Programmvereinbarung die strategischen Ziele, die Finanzbeiträge des Bundes und die
Finanzaufsicht. Sie liefert die Grundlage für die Gewährung von Bundesbeiträgen in
Form von Globalbeiträgen; Einzelbeiträge werden nur noch ausnahmsweise, bspw. beim
Natur- und Heimatschutz, bewilligt. Damit vergrössert sich einerseits der
Entscheidungsspielraum der Kantone, andererseits bestehen kaum mehr Anreize, ein
Projekt nur auszuführen, um Bundesbeiträge zu erhalten. (Zur Volksabstimmung über
die NFA siehe hier)

Im Ständerat warnte Kommissionssprecher Schiesser (fdp, GL) davor, mit Anträgen, die
mit der Ausführung der NFA nichts zu tun haben, in die Kompetenz der
parlamentarischen Fachkommissionen einzugreifen und „die Büchse der Pandora zu
öffnen“. In der Detailberatung hiess der Rat die meisten Bundesgesetze des
Mantelerlasses ohne grosse Erörterungen gut, so auch das neue Gesetz über die
Eingliederung der Behinderten, das klare Leistungsstandards für die
Behindertenbetreuung festlegt; vor allem dieser Teil der Vorlage hatte im Vorfeld der
Abstimmung zur NFA-Verfassungsgrundlage für Widerstand gegen das gesamte Projekt
gesorgt. Beim Nationalstrassenbau entsprach der Ständerat jedoch gegen den Antrag
des Bundesrates dem Anliegen der kantonalen Baudirektoren, dass der künftig allein
zuständige Bund nicht nur beim kleineren projektfreien Unterhalt, sondern auch beim
projektgestützten grösseren Unterhalt die Kantone einbinden und mit ihnen
Leistungsvereinbarungen abschliessen kann. Beim Krankenversicherungsgesetz, in dem
die Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
weiterhin eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen darstellt, beschloss die kleine
Kammer, dass sich der Bund neu pauschal mit 25% der Gesundheitskosten an der
Grundversicherung für 30% der Bevölkerung beteiligt. Mit dieser Systemänderung
vermindert sich der direkte Bundesbeitrag gegenüber heute um 600 Mio Fr. Vor diesem
Hintergrund versuchte eine linke Kommissionsminderheit vergeblich, die Kantone dazu
zu verpflichten, die bisher von Bund und Kantonen entrichteten Beiträge ab
Inkrafttreten der NFA während mindestens drei Jahren in bisheriger Höhe weiter zu
leisten. Bundesrat Merz betonte, dass der Bund die Mittel zugunsten der Kantone für
die Krankenversicherung zwar um 600 Mio Fr. zurückfahre, den Kantonen aber zur
Kompensation neue, frei verfügbare Mittel zur Verfügung stünden. Beim
Stipendiengesetz lehnte der Rat Anträge der Linken für eine materielle Harmonisierung
der Stipendien und Darlehen ab. Die Mehrheit sah zwar Handlungsbedarf, doch sei die
NFA der falsche Ort für eine Stipendiendiskussion. Chancenlos blieben deshalb linke

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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Minderheitsanträge, welche die Erst-, Zweit- und Weiterbildung definieren resp. die
Beiträge des Bundes an die Aufwendungen der Kantone für Ausgabenbeihilfen auf 16%
festlegen wollten. Neu basieren die Bundeskredite zugunsten der Kantone für
Stipendien nicht mehr auf dem Durchschnittswert der Aufwendungen der letzten
Jahre, sondern auf der Bevölkerungszahl der Kantone. Der Ständerat hiess die
Ausführungsgesetzgebung zur NFA mit 25:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut.

Im Nationalrat blieb ein Rückweisungsantrag einer Kommissionsminderheit Goll (sp,
ZH), welcher ein stärkeres Engagement des Bundes im Sozialbereich und
gesamtschweizerische Minimalstandards für das Stipendienwesen verlangt hatte,
chancenlos. In der Detailberatung lehnte es der Rat beim Nationalstrassenbau anders
als die kleine Kammer ab, grosse Unterhaltsarbeiten auch den Kantonen zu übertragen.
Verworfen wurde ferner ein Antrag der Linken, das fakultative Referendum für
Parlamentsbeschlüsse zur allgemeinen Linienführung und zur Art von Nationalstrassen
einzuführen und den Nationalstrassenbau so analog zu den grossen Eisenbahnprojekten
zu behandeln. Durchzusetzen vermochten sich SP und Grüne jedoch beim IV-Gesetz,
wonach der Bund logopädische und psychomotorische Therapien zugunsten der
Eingliederung Invalider zu unterstützen habe; der Bundesrat wollte diese Massnahmen
ausnehmen, da die IV sie schon bisher nicht als medizinische, sondern als sozial- und
sonderpädagogische Behandlungen eingestuft hatte, welche die NFA neu den Kantonen
überträgt. Beim KVG wehrte sich die Linke erfolglos gegen die Senkung der zukünftigen
Bundesbeiträge und forderte eine dreijährige Übergangsfrist. Beim Stipendiengesetz
schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an, wonach die Bundesbeiträge für
Stipendien und Studiendarlehen nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone zu
verteilen sind. Abgelehnt wurden jedoch Anträge zu einer Harmonisierung der Beiträge,
zur stärkeren Verlagerung der Stipendien zugunsten von Darlehen resp. umgekehrt, zur
Aufhebung der Alterslimite resp. deren Erhöhung bis zum 35. Altersjahr sowie zu
Vorgaben betreffend die Höhe von Ausbildungsbeiträgen. Bei den AHV/IV-
Ergänzungsleistungen beschloss die grosse Kammer mit Zustimmung des Bundesrats,
dass die Kantone auch vom Arzt verordnete Bade- und Erholungskuren vergüten
müssen. Ausserdem muss sich der Bund stärker an den Kosten für Personen beteiligen,
die in Heimen und Spitälern wohnen. Die grosse Kammer hiess die NFA-
Ausführungsgesetzgebung mit 104:63 Stimmen gut.

In der Differenzbereinigung setzte sich der Nationalrat beim Nationalstrassenbau durch
und schloss die Kantone von den grossen Unterhaltsarbeiten aus. Im Bereich der
Ergänzungsleistungen stimmte er hingegen einer stärkeren Belastung der Kantone zu:
Demnach übernimmt der Bund sowohl bei Personen, die sich zu Hause aufhalten als
auch bei jenen in einem Heim je fünf Achtel der Kosten, und die Kantone müssen
Beträge, die im Heim oder im Spital über die Existenzsicherung hinausgehen, zu 100%
übernehmen. Bei den logopädischen und psychomotorischen Therapien verzichtete
der Rat ebenfalls auf seine Lösung und strich sie von der Liste jener Massnahmen, die
der Bund zu bezahlen hat. Die Vorlage passierte die Schlussabstimmung im Ständerat
mit 37:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, im Nationalrat mit 123:62 Stimmen bei 4
Enthaltungen; SP und Grüne hatten sie abgelehnt. 5

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Rahmen der Legislaturplanung 1999-2003 wollte die vorberatende Kommission des
Nationalrates den Bundesrat mit einer Richtlinienmotion beauftragen, dem Parlament
einen umfassenden Bericht über das in der Schweiz in den unterschiedlichsten
Bereichen erbrachte freiwillige und ehrenamtliche Engagement zu unterbreiten. Der
Bundesrat anerkannte die Bedeutung der Freiwilligenarbeit und verwies auf bereits
publizierte Studien des BFS sowie auf die erwarteten Ergebnisse der Volkszählung
2000, in der erstmals eine Frage nach dem Umfang der Hausarbeit und den
ehrenamtlichen Tätigkeiten gestellt wurde. Auf seinen Antrag wurde die Motion lediglich
als Postulat angenommen. Ebenfalls nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Goll
(sp, ZH), die vom Bundesrat verlangte, dem BFS die nötigen Mittel zur Verfügung zu
stellen, um eine Zeitbudgeterhebung zur Evaluation des Zeitaufwandes für unbezahlte
Arbeit durchzuführen. 6

POSTULAT
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI
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Arbeitnehmerschutz

Der Nationalrat lehnte vier parlamentarische Initiativen aus den Reihen der SP ab. Diese
hatten eine Genehmigung bisher nicht ratifizierter ILO-Abkommen für einen besseren
Schutz der Arbeitnehmenden bei Nachtarbeit (Rennwald, JU) (Geschäft: 07.442), bei
Temporär- resp. Teilzeitarbeit (Daguet, BE (Pa.Iv. 07.444) und Goll, ZH) (Pa.Iv 07.457)
sowie der Arbeitnehmendenvertreter bei Arbeitskonflikten (Levrat, FR) (Pa.Iv 07.474)
verlangt. Der Bundesrat ist bei der Ratifizierung dieser Konventionen immer sehr
vorsichtig. Er beantragt dem Parlament eine Genehmigung nur, wenn die
entsprechende Konvention mit der innerstaatlichen Gesetzgebung deckungsgleich ist.
Dass dies so bleiben soll, ist für die bürgerliche Mehrheit im Parlament der richtige
Weg, weshalb weitergehende Anträge in aller Regel verworfen werden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2008
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der
Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die
Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen
bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI

Nach dem deutlichen Votum in der kleinen Kammer zeichnete sich im Nationalrat ein
Stimmungswandel ab. Vergeblich wehrten sich die Zürcher SP-Nationalrätin Goll und
die grüne Baselbieter Ärztin Gonseth für einen Vermittlungsvorschlag ihrer Luzerner
CVP-Kollegin Dormann. Diese wollte am Verbotskonzept des Bundesrates festhalten, für
Ausnahmebewilligungen aber die Kriterien des Ständerates übernehmen – allerdings
mit der gewichtigen Einschränkung, dass routinemässig bloss tierische Zellen und
Gewebe auf den Menschen übertragen werden dürfen; die Verpflanzung ganzer
Tierorgane sollte im Rahmen von Standardbehandlungen nach wie vor ausnahmslos
untersagt bleiben. Für diesen Kompromiss setzte sich auch Bundespräsidentin Dreifuss
ein, vermochte aber gegen das Hauptargument der Bürgerlichen, ein Verbot würde den
Forschungsstandort Schweiz in unzulässiger Weise beeinträchtigen, nichts mehr
auszurichten. Neben der nach wie vor geschlossenen Opposition der Fraktionen der SP

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.1999
MARIANNE BENTELI
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und der Grünen fand der Kompromissvorschlag nur noch die Unterstützung von 5 CVP-
Vertretern, 5 LdU/EVP-Nationalräten und 2 Schweizer Demokraten. Mit 77 zu 72
Stimmen lehnte die grosse Kammer den Vermittlungsvorschlag Dormann ab und folgte
damit auf der ganzen Linie den Beschlüssen des Ständerates. 9

Medikamente

Bei der Beratung der 2. KVG-Teilrevision im Nationalrat setzte sich ein Antrag Goll (sp,
ZH) durch, welcher verlangte, dass die Ärzte künftig nur noch Wirkstoffe verschreiben
dürfen und nicht mehr die einzelnen Produkte. In der Apotheke soll dann bei
gleichwertigem Angebot das kostengünstigste Medikament abgegeben werden. Mit
dieser gesetzlichen Regelung möchte Goll den Verkauf von Generika (gleichwertige
Nachahmerprodukte von Originalpräparaten) ankurbeln, die mit einem Marktanteil von
3% im Vergleich mit den umliegenden Ländern immer noch ein Schattendasein fristen.
Der Antrag stiess im bürgerlichen Lager auf Widerstand. Im Namen der FDP-Fraktion
erinnerte Egerszegi (AG) daran, dass die Stimmbürger erst 2001 die „Denner-Initiative“
ähnlichen Inhalts verworfen haben. Unterstützung erhielt sie von Drogist und SVP-
Nationalrat Stahl (ZH), der vor einer Qualitätseinbusse im Gesundheitswesen warnte.
Die CVP äusserte sich nicht, stimmte dann aber fast geschlossen mit der Linken und
den Grünen und verhalf so dem Antrag mit 75 zu 73 Stimmen knapp zum Durchbruch.
Da die KVG-Revision in der Gesamtabstimmung abgelehnt wurde, ist dieser Beschluss –
zumindest vorderhand – hinfällig. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

In der zweiten Runde der KVG-Revision stimmte der Ständerat mit 21 zu 8 Stimmen
einem Antrag der Kommission zu, wonach im Sinn der Kostendämpfung bei gleicher
Eignung das preisgünstigere Medikament zu verabreichen sei. Schiesser (fdp, GL)
versuchte vergebens, dies zu verhindern. Er machte geltend, dies würde einem „Zwang“
gleichkommen, Generika abzugeben. Auch Bundespräsident Couchepin sprach sich
gegen eine derartige Verpflichtung für die Ärzte und Apotheker aus, mit dem Argument,
der Spareffekt durch Generika sei derart gering (rund 80 Mio Fr. pro Jahr), dass es sich
nicht lohne, dafür die therapeutische Freiheit der Ärzte zu beschneiden. Der
Nationalrat ergänzte den Beschluss der kleinen Kammer mit der Bestimmung, dass
Apotheken auch bei Verschreibung eines Originalpräparats dieses durch ein Generikum
ersetzen können, falls der Arzt nicht ausdrücklich die Abgabe des Originals verlangt. Im
Vorjahr hatte er noch knapp einen Antrag Goll (sp, ZH) angenommen, wonach die Ärzte
nur noch Wirkstoffe hätten verschreiben dürfen, worauf dann die Apotheken bei
gleichwertigem Angebot das kostengünstigste Medikament abzugeben hätten. Goll
reichte ihren Antrag erneut ein, scheiterte aber mit 100 zu 56 Stimmen deutlich. Da die
KVG-Revision vom Nationalrat letztlich abgelehnt wurde, sind diese Bestimmungen
hinfällig. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2003
MARIANNE BENTELI

Sozialhilfe

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die Landesregierung verpflichten,
Bundesbeiträge an die heute bestehenden 13 Frauenhäuser der Schweiz auzurichten.
Der Bundesrat anerkannte ausdrücklich die immense Aufbau-, Betreuungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, welche die Frauenhäuser und Notaufnahmestellen für Kinder und
Jugendliche seit den 1970er Jahren vollbracht haben. Für die Frage der Finanzierung
verwies er aber auf das Opferhilfegesetz (OHG), welches es den Kantonen ermöglicht,
während den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bundesbeiträge für
den Aufbau der Opferhilfe auszulösen. Einige Kantone – so etwa Schaffhausen – hätten
die Frauenhäuser bereits als Beratungsstellen nach OHG anerkannt. Nach diesen
Ausführungen wurde die Motion auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
überwiesen. 12

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Bundesverfassung wird möglicherweise ein Recht auf Existenzsicherung
verankert. Die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
beauftragte eine Arbeitsgruppe, eine entsprechende parlamentarische Initiative zu
formulieren. Sie nahm damit das Anliegen von Nationalrätin Goll (sp, ZH) auf, welche
daraufhin ihre eigene Initiative zurückziehen konnte. Keine Folge gab die Kommission
hingegen einer Standesinitiative, mit welcher der Kanton Basel-Stadt eine für alle
Erwerbstätigen obligatorische und mindestens existenzsichernde
Krankentaggeldversicherung, die gesetzliche Regelung der Familienversicherung und
Vorschriften über eine das Existenzminimum garantierende Fürsorge für
Langzeitarbeitslose forderte (Kt.Iv. 92.302). Die Kommission stellte fest, dass diese
Anliegen grösstenteils bereits Gegenstand hängiger oder angekündigter Vorlagen seien.
Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD), welche
die Einführung eines Mindesteingliederungseinkommens verlangte (Pa.Iv. 92.438). Die
Kommission und deren Minderheit werden dem Plenum aber je ein Postulat
unterbreiten, wonach der Bundesrat die Einführung eines derartigen Einkommens für
Arbeitslose im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
Arbeitslosenversicherung prüfen soll (Po. 93.3538 und 93.3539). 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.1993
MARIANNE BENTELI

Invalidenversicherung (IV)

Eine Motion Goll (sp, ZH) forderte den Bundesrat dazu auf, einen aktiven Beitrag zur
Umsetzung der 5. IV-Revision zu leisten, indem er bis zum Jahr 2015 mindestens 1% der
gesamten Personalkosten des Bundes für angepasste Arbeitsplätze und Aufgaben für
Menschen mit Behinderungen einsetzten soll. Der Bundesrat wies darauf hin, dass
bereits Bestrebungen im Gang seien, den Leitgedanken der IV „Eingliederung vor Rente“
nachzuleben und bei der Umsetzung der Personalpolitik zu berücksichtigen. Bereits
heute bestehe für die Finanzierung der Integration ein spezifischer Kredit „Berufliche
Integration“. Er beantragte daher die Ablehnung der Motion. Dem leistete auch der
Nationalrat Folge und lehnte die Motion mit 114 zu 54 Stimmen ab. 14

MOTION
DATUM: 11.06.2009
LINDA ROHRER

Berufliche Vorsorge

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Goll (sp, ZH) in Postulatsform entgegen zu
nehmen, welche ihn beauftragen wollte, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass
Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen dem BVG-Obligatorium
unterstellt werden, doch erwuchs dem Vorstoss Opposition von Kofmel (fdp, SO),
weshalb seine Behandlung verschoben wurde. 15

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Ende 2005 hatte der Bundesrat dem Parlament die Volksinitiative „Für eine soziale
Einheitskrankenkasse“ zur Ablehnung empfohlen mit dem Argument, ein
fundamentaler Kurswechsel dränge sich nicht auf; ein System mit einer Mehrzahl von
Anbietern weise klare Vorteile gegenüber einer Monopolstellung einer einzigen
Krankenkasse auf. Nach Ansicht des Bundesrates ist auch eine Umstellung des
Finanzierungssystems der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach den
Vorstellungen der Initiative nicht zweckdienlich. Die Einführung von Prämien nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Versicherten und damit die Abschaffung der
einkommens- und vermögensunabhängigen Kopfprämie käme der Schaffung einer
neuen Einkommens- und Vermögenssteuer gleich. Einer in diesem Punkt
vergleichbaren Vorlage, der Volksinitiative „Gesundheit muss bezahlbar bleiben
(Gesundheitsinitiative)“, habe das Schweizer Stimmvolk im Mai 2003 eine deutliche
Absage erteilt.

Im Nationalrat bezeichnete Kommissionssprecher Bortoluzzi (svp, ZH) die Initiative als
falschen Weg, um die Mängel im Gesundheitswesen zu beheben. Die Position der
Versicherten würde mit einer Einheitskasse nicht gestärkt. Vielmehr verunmögliche
diese die nötige verstärkte wettbewerbliche Ausrichtung des Gesundheitssystems. Als
Sprecherin der Kommissionsminderheit warb Goll (sp, ZH) für die Initiative. Die
zehnjährige Erfahrung mit dem KVG habe gezeigt, dass der viel gepriesene Wettbewerb

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.05.2006
MARIANNE BENTELI
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unter den Krankenkassen versagt habe. Die Kassen seien zu den grössten
Kostentreibern geworden, da sie bei der Jagd nach guten Risiken Millionenbeträge für
Werbekosten aufwenden würden. Die Umsetzung der Initiative sei einfach. Im
Sozialversicherungsbereich gebe es analoge Modelle, die gut funktionieren, so etwa die
AHV, die ALV oder die Unfallversicherung mit dem Quasimonopol der Suva. Ruey (lp, VD)
zeigte sich im Namen der FDP-Fraktion überzeugt, dass die Einheitskasse kein einziges
Problem im Gesundheitswesen löse; vielmehr verschlechtere ein solches Monopol das
System, schränke die Freiheit der Versicherten ein und erhöhe die Ausgaben. Humbel
Näf (cvp, AG) vertrat als Sprecherin der CVP-Fraktion die Auffassung, dass mit dem
vorgeschlagenen Prämiensystem die niedrigen Einkommen sowie der Mittelstand
stärker belastet würden. Zudem sei eine Einheitskasse kostentreibend und führe in die
Staatsmedizin. Gegenteiliger Meinung war Fehr (sp, ZH), die im Namen der SP die
Initiative unterstützte. Vor allem die mittleren Einkommen und die Familien würden von
der Einheitskasse profitieren. In der ausgedehnten Debatte lehnten die bürgerlichen
Fraktionen die Initiative ab. Von dieser Seite wurde auch befürchtet, dass ein
Systemwechsel zu einer verstärkten Rationierung führe. Wenn der Staat sparen müsse,
werde er direkt Einfluss auf die Leistungen einer Einheitskasse nehmen. Unterstützt
wurde die Initiative von den geschlossenen Fraktionen der Grünen und der SP. Der Rat
entschied sich schliesslich mit 109 zu 61 Stimmen gegen das Begehren. 16

Mit seinem Einverständnis wurde der Bundesrat mit einer Motion Forster (fdp, SG) im
Ständerat beauftragt, die Einführung einer Säule 3c zur freiwilligen und
steuerbegünstigten Generierung eines Guthabens für die Finanzierung der individuellen
(Langzeit-)Pflege im Alter zu prüfen und dem Parlament einen entsprechenden
Umsetzungsvorschlag zu unterbreiten. Die Modalitäten dieser Säule 3c sollen sich an
den Vorgaben der bereits bestehenden Säule 3a ausrichten. Die während einer
limitierten Periode geäufneten zweckgebundenen Guthaben sollen sowohl für die
Finanzierung der im eigenen Haushalt erbrachten Pflegeleistungen als auch für die
Bezahlung von Pflegeheimkosten verwendet werden können. Trotz einem allgemeinen
Missbehagen bezüglich Sozialpolitik über Steuererleichterungen, die oft in erster Linie
den eher vermögenden Bevölkerungsschichten Vorteile bieten, wurde die Motion mit 21
zu 8 Stimmen überwiesen.

Im Nationalrat wurde eine gleich lautende Motion (06.3271) der FDP-Fraktion von Goll
(sp, ZH) bekämpft und deshalb vorderhand der Diskussion entzogen. Mit 96:60 Stimmen
gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative (05.416) Fehr (sp, SH) für die
Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer, deren Bundesertrag
vollumfänglich für die Finanzierung der Langzeitpflege verwendet werden sollte, keine
Folge. 17

MOTION
DATUM: 19.09.2006
MARIANNE BENTELI

Gleich wie bei der Spitalfinanzierung hatte der Ständerat auch bei der Neuregelung der
Pflegefinanzierung eine gegenüber den Vorschlägen des Bundesrates eigenständige
Lösung erarbeitet. Bei der Behandlung im Nationalrat führte die
Kommissionssprecherin aus, in der Kommission sei in erster Linie die Frage umstritten
gewesen, wie weit die Krankenversicherer finanziell zusätzlich belastet werden dürften,
wobei die Schätzungen je nach Warte weit auseinander liegen; allerdings seien sich alle
einig gewesen, dass die Belastung der Patientinnen und Patienten durch
Pflegeleistungen berechenbar und begrenzt sein müsse und es nicht angehe, dass
Menschen allein wegen ihrer Pflegebedürftigkeit zu Sozialfällen werden. Diese
Stossrichtung wurde von allen Fraktionen unterstützt und zog sich durch alle
Beschlüsse hinweg. Anders als der Ständerat, wo ein entsprechender Minderheitsantrag
aus der SP verworfen worden war, beschloss die grosse Kammer, bereits im Gesetz
festzuhalten, dass die Beteiligung der Pflegebedürftigen an den nicht durch die
Krankenversicherung gedeckten Kosten höchstens 20% sein dürfe (rund CHF 7'000);
die kleine Kammer hatte die Festlegung dieses Höchstansatzes den Kantonen
überlassen wollen. Ein Antrag Goll (sp, ZH), den Selbstbehalt der Patientinnen und
Patienten auf CHF 3'600 zu senken, unterlag mit 95 zu 61 Stimmen. Eine weitere
Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat durch die Anhebung der Freigrenzen für
den Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL). Diskussionslos folgte er den Anträgen der
Kommission und erhöhte die Vermögensfreigrenze von CHF 25'000 für Alleinstehende
auf CHF 37'500 und von CHF 40'000 auf CHF 60'000 für Ehepaare. Gleichzeitig wurde
neben dem ersparten Vermögen auch das selbst bewohnte Wohneigentum besser
geschützt und der entsprechende Freibetrag von CHF 75'000 auf CHF 112'500
angehoben. Damit soll vermieden werden, dass Leute ihr Haus oder ihre Wohnung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2007
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verkaufen und in eine vielleicht teurere Mietwohnung ziehen müssen, um die
Pflegekosten bezahlen zu können. Ebenfalls in Abweichung zum Ständerat beschloss
der Nationalrat, die Kantone zu verpflichten, EL in dem Mass auszurichten, dass keine
Person wegen ihrer Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe angewiesen ist; ein
Minderheitsantrag Hassler (svp, GR), auf diesen Passus zu verzichten, wurde mit 85 zu
79 Stimmen abgelehnt. Auch anders als der Ständerat beschloss der Nationalrat
diskussionslos eine Differenzierung der einzelnen Pflegeleistungen. Statt wie vom
Bundesrat vorgeschlagen und vom Ständerat abgelehnt, zwischen einer Behandlungs-
und einer Grundpflege zu unterscheiden, gliederte die grosse Kammer die Leistungen
nach Akut- und Übergangspflege sowie Langzeitpflege. Die Kosten für die Akut- und die
Übergangspflege müssen gemäss Nationalrat von den Krankenversicherungen
übernommen werden. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 151 zu 2
Stimmen angenommen. 18

Der Antrag der Einigungskonferenz, übernahm bei der Akut- und Übergangspflege den
Verteilungsschlüssel des Nationalrates (45% Krankenversicherer, 55% Kantone, analog
Spitalfinanzierung). Diese Pflegeleistungen müssen jedoch bereits im Spital ärztlich
angeordnet werden und der Kostenverteiler gemäss Spitalfinanzierung kommt lediglich
während maximal zwei Wochen zur Anwendung. Bei der periodischen Anpassung der
Pflegebeiträge setzte sich die Version des Ständerates durch, wonach der Bundesrat
nicht verpflichtet ist, die Beiträge der Krankenversicherung periodisch anzupassen. Bei
der Frage der kostenneutralen Einführung der Pflegefinanzierung wird eine solche für
den Bereich der allgemeinen Pflege verlangt, nicht aber für die Akut- und
Übergangspflege. Trotz Opposition von Maury Pasquier (sp, GE), welche die
Bestimmungen zur Akut- und Übergangspflege als zu restriktiv empfand, nahm der
Ständerat den Vorschlag der Einigungskonferenz mit 22 zu 6 Stimmen an. Der
Nationalrat schloss sich daraufhin diskussionslos dem Vorschlag der
Einigungskonferenz an. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit
33 zu 8 Stimmen an. Im Nationalrat erklärten Goll (sp, ZH) und Müller (gp, AG), dass ihre
Fraktionen das Gesetz ablehnen würden. Die grosse Kammer nahm das Bundesgesetz
über die Neuordnung der Pflegefinanzierung schliesslich mit 126 zu 55 Stimmen an. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2008
LINDA ROHRER

Unfallversicherung

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) forderte eine Einschränkung der Kognition im UVG-
Verfahren. Im Bereich der Unfallversicherung können, wie bis vor wenigen Jahren auch
in der IV, zwei Gerichte mit voller Kognition über einen Fall urteilen. Damit geniessen
Kunden eines UVG-Verfahrens einen stark verbesserten Verfahrensschutz gegenüber
anderen Rechtsverfahren. Der Motionär wollte die Verfahren straffen und Fehlanreize
zur Verfahrensverzögerung verhindern. Um dies zu erreichen sollte eine Kostenpflicht
für UVG-Verfahren auf Bundesebene eingeführt werden. Der Bundesrat sprach sich für
den ersten Teil der Motion aus und wollte die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichtes
für alle Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, unter Einschluss der
Sozialversicherung, vereinheitlichen. Dies sollte im Rahmen der Revision des
Unfallversicherungsgesetzes erfolgen. Den zweiten Punkt der Motion (Gerichtsgebühren
einführen) sah er bereits erfüllt. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion.
Diese wurde aber im Nationalrat von Goll (sp, ZH) und Rossini (sp, VS) bekämpft und ihre
Behandlung verschoben. 20

MOTION
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Das Parlament überwies mehrere Vorstösse, die Massnahmen anregten, welche
entweder mit den dringlichen Massnahmen zur Arbeitslosenversicherung eingeführt
wurden, oder die der Bundesrat zumindest teilweise in seinen Vorschlag zur 2.
Teilrevision des AVIG aufnehmen wollte. In Anbetracht der laufenden Gesetzgebung
wurden alle diese Vorstösse nur in der Postulatsform überwiesen. Der Nationalrat
verabschiedete so praktisch diskussionslos ein Postulat Carobbio (sp, TI) zur
Ausdehnung der Schlechtwetterentschädigung (Po. 92.3243), eine Motion Leuenberger
(sp, SO) zur Aufhebung des Beitragsplafonds (Mo. 92.3342), eine Motion Hafner (sp, SH)
für eine Verbesserung der ALV (Mo. 92.3388), eine Motion Goll (sp, ZH) für gleiche
Rechte für arbeitslose Mütter (Mo. 92.3444), ein Postulat Dünki (evp, ZH) zur Aufhebung
der Höchstgrenze für die Ausschüttung von Taggeldern sowie der Stempelpflicht (Po.
92.3538), eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Unterstützung für jugendliche Arbeitslose
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(Mo. 92.3578), eine Motion Bircher (sp, AG) für eine verstärkt bildungspolitische
Ausrichtung der Arbeitslosenversicherung (Mo. 92.3583), ein Postulat Hafner (sp, SH) für
eine Verbesserung der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit der Arbeitsämter (Po.
92.3589), eine Motion Dünki (evp, ZH) für mehr Solidarität in der ALV (Mo. 93.3134), ein
Postulat Hafner (sp, SH) zur Vertretung der Arbeitslosenkomitees in der
Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung (Po. 93.3165), eine Motion Zisyadis
(pda, VD) zur Heraufsetzung der Höchstgrenze für den massgebenden Lohn (Mo.
93.3181) sowie ein Postulat Iten (cvp, NW) zur mittelfristigen Sicherung der Finanzierung
der ALV (Po. 93.3472). 21

Bei den Gesprächen am ”Runden Tisch” einigten sich die Teilnehmer bei den
einkommenswirksamen Massnahmen unter anderem auf die Weiterführung bis 2003
des dritten Lohnprozentes, die befristete Deplafonierung eines weiteren ALV-
Lohnprozentes und die Anhebung des in der Unfallversicherung maximal versicherten
Lohnes von 97 200 Fr. auf 106 800 Fr. sowie auf Kürzungen im Leistungsbereich
(Wechsel vom Lohn zum Taggeldkonzept bei Beschäftigungsprogrammen, Beschränkung
der Bezugsdauer für Wiedereinsteigerinnen von 520 auf 260 Tage). Damit, so rechnete
das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA, ex-BIGA) vor, sollten bis zu diesem
Zeitpunkt die Schulden der Versicherung abgetragen sein. In der Wintersession stimmte
der Nationalrat diesem Kompromiss der Sozialpartner zu. Gegen den Widerstand von
Goll (sp, ZH), die befand, dies sprenge die Gespräche am ”Runden Tisch” nahm die
grosse Kammer auch zwei Motionen ihrer Kommission an, welche den Bundesrat
verpflichten, bis zum Winter 2000 einen Revisionsplan für die ALV vorzulegen mit dem
Ziel einer Rückkehr auf zwei Lohnprozente, sowie Massnahmen zur Reduktion der
Verwaltungskosten in der ALV zu ergreifen. In der Frühjahrssession nahm der Ständerat
bereits eine Motion (97.3680) von SR Cottier (cvp, FR) als Postulat an, welche u.a. die
(zeitlich befristete) Weitererhebung des 3. Lohnprozentes sowie die Aufhebung der
Höchstgrenze beim beitragspflichtigen Lohn verlangte. Ebenfalls als Postulat
überwiesen wurde eine Motion (97.3656) von NR Lötscher (cvp, LU) im NR, die
Obergrenze vom Zweieinhalbfachen des für die Unfallversicherung massgebenden
Höchstbetrags auf mindestens das Zehnfache zu erhöhen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1998
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Erfolg hatte die Zürcher SP-Abgeordnete Goll mit einer parlamentarischen Initiative,
welche eine zivilstandsunabhängige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für
Migrantinnen verlangt, die sich von ihrem gewalttätigen, in der Schweiz lebenden
Ehemann trennen. Die Initiantin verwies darauf, dass der Nationalrat die Problematik
bereits in früheren Jahren anerkannt und deshalb 1995 eine entsprechende Motion
(Bühlmann, gp, LU) überwiesen habe; der Ständerat hatte den Vorstoss aber in ein
Postulat umgewandelt. Eine analoge Motion der Staatspolitische Kommission hatte der
Nationalrat 1997 selber in ein Postulat abgeschwächt. Nach geltendem Gesetz ist der
rechtliche Status dieser Frauen bei Trennung oder Scheidung dem Ermessen der
Fremdenpolizei überantwortet. Vertreterinnen von Migrantinnenorganisationen und
Frauenhäusern zeigten sich zuversichtlich, dass das klar zustimmende Resultat von 89
zu 49 Stimmen bis zur entsprechenden Gesetzesänderung auch für die zuständigen
Behörden richtungsweisend sei. Noch vor Ende Jahr sprach sich die rechtspolitische
Kommission des Nationalrates für das von Goll beantragte eigenständige
Aufenthaltsrecht für ausländische Frauen aus. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.1998
MARIANNE BENTELI

1998 hatte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Goll (sp, ZH) angenommen,
welche eine zivilstandsunabhängige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für
Migrantinnen verlangte, die sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennen, sei dieser
nun Schweizer oder Ausländer mit längerdauerndem Aufenthaltsrecht. Die
staatspolitische Kommission des Rates arbeitete daraufhin eine Änderung des Anag aus,
welche etwas weniger weit geht als der ursprüngliche Vorschlag. Demnach muss die
Fremdenpolizei nur in Härtefällen (gemeinsame, in der Schweiz lebende Kinder,
Misshandlungen in der Ehe) die Aufenthaltserlaubnis verlängern. Der Bundesrat wehrte
sich – mit Hinweis auf die anstehende Totalrevision des Anag – gegen diese
Praxisänderung und meinte, es sei weder nötig noch sinnvoll, die Stellung der
Migrantinnen sofort zu verbessern. Schützenhilfe erhielt er von den rechtsbürgerlichen
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Parteien, die vor Missbräuchen durch Scheinehen warnten. Aber auch die CVP, die sich
in der Kommission noch für die Gesetzesrevision ausgesprochen hatte, wurde vom
schroffen Nein des dafür zuständigen, CVP-besetzten EJPD offenbar umgestimmt,
weshalb sie nun mehrheitlich den Nichteintretensantrag des Bundesrates unterstützte.
SP-Sprecherin Fankhauser (BL) meinte dagegen, das Problem dulde keinen Aufschub
mehr, insbesondere da der Inhalt der Anag-Revision vorderhand noch „in den Sternen
des demokratischen Himmels“ stehe. Diese Einsicht setzte sich im Rat denn auch
durch. Mit 90 zu 57 Stimmen wurde der Kommissionsvorschlag angenommen. 24

Ausgehend von einer parlamentarischen Initiative Hess (fdp, OW) beschloss der
Ständerat einstimmig, auf eigene Faust zwei Lücken im Ausländerrecht zu schliessen.
Neu wurde die sogenannte Vorbereitungshaft eingeführt. Damit soll verhindert werden,
dass sich illegal anwesende Ausländer durch Einreichung eines Asylgesuchs dem
polizeilichen Zugriff entziehen können. Mit dem zweiten Revisionspunkt wurde gegen
die vor allem von rechtsbürgerlichen Kreisen immer wieder angeprangerte Praxis der
Scheinehen zur Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung vorgegangen; diese können
künftig mit Gefängnis oder Bussen bis 30 000 Fr. geahndet werden. Der Bundesrat
widersetzte sich dem Vorgehen nicht, da er grundsätzlichen Handlungsbedarf
anerkannte, hätte es aber lieber gesehen, wenn diese Fragen erst im Zusammenhang
mit der anstehenden Totalrevision des Ausländerrechts (ANAG, neu AuG) angegangen
worden wären. Auf eine weitere Teilrevision des ANAG zur rechtlichen Besserstellung
von Migrantinnen vor Gewalt in der Ehe, welche der Nationalrat mit der Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH) vorgenommen hatte, weigerte sich der
Ständerat einzutreten; der Nationalrat bekräftigte jedoch seinen Willen, diese
Angelegenheit bereits jetzt zu regeln, worauf der Ständerat auf seinen ersten Entscheid
zurückkam, die materielle Behandlung aber bis zum Vorliegen der Botschaft zum neuen
Ausländergesetz vertagte. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2001
MARIANNE BENTELI

1999 hatte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Goll (sp, ZH) für eine
Besserstellung von Migrantinnen und die entsprechende Änderung des Bundesgesetzes
über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer gutgeheissen. Die Initiative verlangte
insbesondere eine zivilstandsunabhängige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für
Migrantinnen, die sich von ihrem gewalttätigen, in der Schweiz lebenden Ehemann
trennen. 2001 hatte der Ständerat entschieden, auf den Entwurf nicht einzutreten resp.
dessen Behandlung bis nach Abschluss der Totalrevision des Ausländerrechts zu
sistieren. Er übernahm damit die Auffassung des Bundesrates, der auf die laufenden
Arbeiten verwies. Da er das Anliegen im neuen Ausländergesetz weitgehend als
berücksichtigt erachtete, weigerte sich der Ständerat nun erneut, darauf einzutreten,
womit das Geschäft erledigt ist. Aus den gleichen Gründen beschloss er, eine 2001 von
ihm gutgeheissene parlamentarische Initiative Hess (fdp, OW) für eine
Vorbereitungshaft bei Ausweisungen sowie zur Bekämpfung von Scheinehen nicht
weiter zu verfolgen; bei diesem Geschäft hatte sich der Nationalrat 2004 mit den
gleichen Argumenten gegen Eintreten ausgesprochen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
MARIANNE BENTELI

Asylpolitik

Dass dem Parlament ernst ist mit dem Sparauftrag im Asylbereich und es inskünftig
Nachtragskredite nicht mehr akzeptieren wird, machte eine Kommissionsmotion zum
Stabilisierungsprogramm im Nationalrat klar, die vom Bundesrat verlangte, bis Mitte
1999 ein Massnahmenpaket vorzulegen mit dem Ziel, die Ausgaben im Asylbereich bis
zum Jahr 2001 auf maximal 1 Mia. Fr. zurückzuführen. Die Landesregierung verwies
darauf, dass die Kostenentwicklung im Asylbereich nicht in jedem Fall steuerbar sei,
sondern stark von Konfliktsituationen (wie etwa im Kosovo) und vom entsprechenden
Zustrom von Flüchtlingen abhänge. Um sich einen der jeweiligen Situation angepassten
Handlungsspielraum zu bewahren, beantragte sie, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln. Goll (sp, ZH) und Bühlmann (gp, LU) verlangten, die Motionen gänzlich
abzulehnen, da dieser Punkt bei den Gesprächen am ”Runden Tisch”  nicht beschlossen
worden sei. Mit 101 zu 57 Stimmen wurde die Motion angenommen. 27

MOTION
DATUM: 16.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die regelmässige statistische
Erfassung der gesamtgesellschaftlich geleisteten Arbeit von Frauen und Männern
sowie eine Schätzung des Verhältnisses zwischen der Wertschöpfung bezahlter und
unbezahlter Arbeit als Ergänzung zur nationalen Buchhaltung. Sie begründete ihren
Vorstoss damit, dass eine frauengerechte Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik
nur im Wissen um die effektiv geleistete, gesamtgesellschaftliche Arbeit formuliert
werden könne. Der Bundesrat anerkannte durchaus die grosse Bedeutung der
unbezahlten Arbeit, verwies jedoch auf methodische und finanzielle Probleme bei der
Erstellung von derartigen Statistiken. Auf seinen Antrag wurde die Motion nur als
Postulat verabschiedet. 28

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Im Bestreben, die Gleichstellung der Geschlechter insbesondere in der Sozialpolitik
und im Bildungswesen fortzusetzen, wollte die FDP-Fraktion des Nationalrates den
Bundesrat mit einer Motion verpflichten, das Bundesamt für Statistik anzuweisen,
inskünftig die durch Frauen und Männer erbrachten gesellschaftlichen Leistungen wie
Hausarbeit und soziale Einsätze im Rahmen der Nationalen Buchhaltung zu erfassen
sowie durch eine Aufstockung der Forschungsgelder dafür zu sorgen, dass evidente
Wissenslücken bei den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der
Geschlechterdifferenzen geschlossen werden. Der Bundesrat erinnerte daran, dass er
bereits im Vorjahr in Beantwortung einer ähnlichlautenden Motion Goll (frap, ZH) aus
finanzpolitischen Gründen nur sehr zurückhaltend auf dieses Ansinnen eingegangen
war. Auf seinen Antrag hin wurde die Motion als Postulat überwiesen. 29

MOTION
DATUM: 23.06.1995
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap/sp, ZH) den Bundesrat beauftragen, im
Bundesbudget das Instrument einer Frauenverträglichkeitsprüfung einzuführen. Damit
sollte eine geschlechtsspezifische Analyse des Gesamtbudgets sowie einzelner
Budgetbeschlüsse ermöglicht werden, in der deutlich werden müsste, wie sich
Ausgabenkürzungen und Sparbeschlüsse auf Frauen, deren Arbeitsplätze und
spezifischen Projekte auswirken. Da dieser Vorstoss von Lisbeth Fehr (svp, ZH)
bekämpft wurde, musste dessen Behandlung verschoben werden. Ein Postulat Roth
Bernasconi (sp, GE) für eine Frauenverträglichkeitsüberprüfung der
Investitionsprogramme wurde mit 71 zu 51 Stimmen verworfen [46]. 30

ANDERES
DATUM: 04.12.1996
MARIANNE BENTELI

1996 hatte Nationalrätin Goll (sp, ZH) eine Motion eingereicht, mit welcher der
Bundesrat beauftragt werden sollte, im Bundesbudget das Instrument einer
Frauenverträglichkeitsprüfung einzuführen. Die Motion war zuerst von Fehr (svp, ZH)
bekämpft und dann aufgrund der Behandlungsfristen abgeschrieben worden. Ende 1999
reichte sie den Vorstoss im gleichen Wortlaut erneut ein. Der Bundesrat verwies auf die
geringen Steuerungsmöglichkeiten eines Bundesbudgets. Angesichts der
gleichstellungspolitischen Bedeutung des Themas war er aber bereit, das Anliegen zur
Prüfung entgegen zu nehmen, worauf die Motion als Postulat verabschiedet wurde. 31

MOTION
DATUM: 16.06.1999
MARIANNE BENTELI

Der Frauenstreik 1991 war Ausgangspunkt für die Bildung reiner Frauenparteien
gewesen (FraP! in Zürich, FraB in Basel). Diese waren mit dem Ziel angetreten, Frauen
und neue politische Inhalte in die Parlamente zu bringen. Christine Goll (ZH) wurde als
Einzige aus diesem Kreis in den Nationalrat gewählt, trat aber 1997 der SP und deren
Fraktion im Bundeshaus bei, weil sie der Auffassung war, es sei nicht möglich, mit so
wenig infrastruktureller Unterstützung die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Im
Berichtsjahr lösten sich Frap! und FraB mangels Nachwuchs auf. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.2002
MARIANNE BENTELI
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An der Vorstandsitzung von Ende Mai hatte sich Christiane Brunner bereit erklärt, im
Oktober den SP-Vorsitz zu übernehmen. Mitte Juli äusserten Nationalrat Hans-Jürg
Fehr (SH) und seine Ratskollegin Christine Goll (ZH) Interesse am Vizepräsidium der
Partei. Für das Präsidialamt war Brunner noch keine ernsthafte Konkurrenz erwachsen.
Allein Hildegard Fässler (SG) stand lange im Gespräch, verzichtete aber Mitte August auf
eine Kampfkandidatur. In der Vorstandssitzung vom September wurde das Dreierteam
nominiert. 33

PARTEICHRONIK
DATUM: 04.09.2000
DANIEL BRÄNDLI

Erwartungsgemäss wurden Brunner, Goll und Fehr Mitte Oktober von den Delegierten
als Dreierteam ins Parteipräsidium gewählt. Die neue Parteipräsidentin Brunner
bekannte sich in ihrer Antrittsrede zum linken Kurs der SP. Es sei nicht die Aufgabe
ihrer Partei, die Defizite in der politischen Mitte auszugleichen. Auch die
Strukturreform der Partei wurde klar genehmigt. In die redimensionierte
Geschäftleitung neu aufgenommen wurden der Berner Grossrat Michael Kaufmann,
Rudolf Rechsteiner (BS) und der Waadtländer Jungsozialist Philipp Müller. 34

PARTEICHRONIK
DATUM: 16.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im November wählte die Gewerkschaft VPOD SP-Vizepräsidentin Christine Goll (ZH) zu
ihrer neuen Präsidentin; Goll stellte ihr Amt in der SP auf Ende Jahr zur Verfügung. Ende
Dezember gab Christiane Brunner bekannt, sie werde am 6. März 2004 als
Parteipräsidentin zurücktreten. Sie hatte die Leitung der SP im Herbst 2000
übernommen, als die Partei nach dem Rücktritt von Ursula Koch heillos zerstritten war.
Als aussichtsreichster Anwärter auf ihre Nachfolge galt SP-Vizepräsident Hans-Jürg
Fehr (SH), Chancen wurden auch Preisüberwacher Werner Marti (GL) eingeräumt. Die
Berner Nationalrätin Ursula Wyss wurde als Kandidatin fürs Vizepräsidium gehandelt. 35

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Die Beteiligung an dem von einem Teil der Behindertenorganisationen lancierten
Referendum gegen die 5. Revision der Invalidenversicherung wurde knapp mit 82:69
Stimmen gutgeheissen.Die Parteileitung hatte sich dagegen ausgesprochen, auch in
Hinblick darauf, dass das Referendum der SVP eine Steilvorlage für ihre Themen
Finanzierung und Missbrauch der IV geben könnte. Nationalrätin Christiane Goll (ZH)
hingegen vertrat mit der Mehrheit der Delegierten die Meinung, die SP müsse
mitmachen, da sie das Gesetz auch im Parlament bekämpft habe. 36

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.12.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die SP des Kantons Zürich, die mit Christine Goll und Andreas Gross (beide seit 1991)
und Anita Thanei (seit 1995) drei der dienstältesten Parlamentarierinnen nach Bern
schickt, beschloss Ende November, ihren Delegierten mehr Mitbestimmungsrecht bei
der Bestellung der Nationalratsliste zu geben. Künftig sollen diese den Kandidierenden
die Listenplätze zuweisen. Zudem sollen National- und Ständeräte mit mehr als zwölf
Amtsjahren nur dann wieder zur Wahl aufgestellt werden, wenn sie eine
Zweidrittelmehrheit erhalten. 37

PARTEICHRONIK
DATUM: 01.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die Nomination der Nationalratskandidaten im Kanton Zürich warf hohe Wellen.
Insbesondere die Nichtnominierung der langjährigen Nationalrätin (1991–2007) Anita
Thanei sorgte für Empörung. Die Zürcher Sektion hatte 2010 beschlossen, dass
Amtsträger mit einer Amtszeit von mehr als zwölf Jahren eine Zweidrittelmehrheit der
Delegiertenstimmen erhalten müssten, um wieder auf einen Listenplatz gesetzt zu
werden. Während Thanei die geforderte Mehrheit nicht erreichte, gelang dies Andreas
Gross, der die SP ebenfalls seit vier Legislaturen in Bern vertrat. Innerhalb der Partei
regte sich Widerstand: Offene Briefe und eine Unterschriftensammlung sollten die
Parteispitze zu einem Umdenken bewegen. Nach einigem Hin und Her verzichtete
Thanei schliesslich auf eine mögliche Nachnomination. Verschiedene ehemalige SP-
Grössen kritisierten in der Folge die Parteileitung scharf (Christine Goll) oder traten gar
aus der Partei aus (Vreni Müller-Hemmi). Laut dem Zürcher Generalsekretär Daniel Frei
verzeichnete die Zürcher Sektion zwischen Mai und Juni rund 50 Austritte. 38

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.08.2011
MARC BÜHLMANN
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Andere Parteien

Die einzige FRaP!-Vertreterin (Frauen Macht Politik!) im Nationalrat, Christine Goll,
verliess die Frauengruppierung, weil sie ihr auf nationaler Ebene keine Chancen mehr
einräumte. Im Nationalrat gehörte Goll bereits bisher der SP-Fraktion an. 39

PARTEICHRONIK
DATUM: 26.02.1997
EVA MÜLLER

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Beim Verband des Personals Oeffentlicher Dienste (VPOD) kam es zum Wechsel an der
Verbandsspitze. Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) löste Christine Goll (sp, ZH) ab. 40

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 29.03.2010
MARC BÜHLMANN
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